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BERICHTIGUNG 

vom 15.3.2017 

der Delegierten Verordnung der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der 
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische 

Regulierungsstandards für das Tick-Größen-System für Aktien, Aktienzertifikate und 
börsengehandelte Fonds 
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BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 
2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards 

für das Tick-Größen-System für Aktien, Aktienzertifikate und börsengehandelte Fonds 
 

C(2016) 4389 final 

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a: 

anstatt: „a) das Liquiditätsband, das der gesamten Bandbreite der in der Tabelle im Anhang 
ausgewiesenen durchschnittlichen täglichen Anzahl der Geschäfte auf dem für dieses Instrument 
unter Liquiditätsaspekten wichtigsten Markt entspricht und“ 

muss es heißen:   „a) das Liquiditätsband, das der in der Tabelle im Anhang ausgewiesenen 
durchschnittlichen täglichen Anzahl der Geschäfte auf dem für dieses Instrument unter 
Liquiditätsaspekten wichtigsten Markt entspricht und“ 

 

Artikel 6 Satz 2: 

anstatt: „Sie gilt ab dem in Artikel 93 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Richtlinie 65/2014/EU 
erstgenannten Datum.“ 

muss es heißen:   „Sie gilt ab dem 3. Januar 2018.“ 
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